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Gesuchformular vom Januar 2026 

Gesuch um Finanzhilfe
Förderung von Massnahmen in Anlagen im EHS nach Artikel 37b CO2-Gesetz
Informationen: Dekarbonisierung der Industrie
Finanzhilfen für Massnahmen zur Dekarbonisierung nach Artikel 37b Absatz 1 Buchstabe b CO2-Gesetz werden an Betreiber von Anlagen ausgerichtet, die zur Teilnahme am EHS verpflichtet sind. Sie können beim BAFU dieses Gesuchformular um Finanzhilfe einreichen. Die Form der Berechnungen, Beilagen und Nachweise ist frei. Im Gesuchdossier sind alle notwendigen Angaben einzutragen, damit die Höhe der Finanzhilfe festgelegt und die Priorisierung erfolgen kann. Bei Verweisen ist auf eine klare Bezeichnung zu achten. 
Gesuche können für Massnahmen eingereicht werden, deren Umsetzungsbeginn («point of no re-turn») in den kommenden zwei Jahren vorgesehen ist. Gesuche für Massnahmen die später umgesetzt werden, werden abgelehnt. Will ein Betreiber von Anlagen Finanzhilfen für mehrere voneinander unabhängige Massnahmen beantragen, ist für jede Massnahme ein separates Gesuch einzureichen.
Der Stichtag für die Gesucheinreichung ist jeweils der 31. März. Beispiel: für Gesuche im Jahr 2026 gilt der Stichtag 31. März 2026. Gesuche, die nach diesem Stichtag eingereicht werden, werden zusammen mit denjenigen Gesuchen geprüft, die bis am 31. März 2027 eingereicht werden.
Allgemeine Informationen
Administrative Angaben zum Betreiber von Anlagen im EHS sowie Angaben zur verantwortlichen Kontaktperson (siehe Kapitel 2.2 der Mitteilung des BAFU):
Angaben zum Produktionsstandort
Name des Produktionsstandorts (EHS-Anlage):	Verfügungsnummer (bspw. 2013-60xxx):
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse (Strasse, Nummer, PLZ, Ort):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Kontaktangaben der Ansprechperson
Vorname und Name:	E-Mail:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Funktion:	Tel.:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse (Strasse, Nummer, PLZ, Ort):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Angaben zum Unternehmen (juristischer Sitz)
Name des Unternehmens:	Unternehmens-Identifikationsnummer (UID):
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse (Strasse, Nummer, PLZ, Ort):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Angaben zum Gesuchsteller (zeichnungsberechtigter Vertreter gemäss Handelsregister)
Vorname und Name:	E-Mail:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Funktion:	Tel.:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse (Strasse, Nummer, PLZ, Ort):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Hiermit bestätige ich, dass die Massnahme zu einer Verminderung der Treibhausgasemissionen führt und nicht CO2 abscheidet und speichert. Ansonsten ist beim BAFU das Gesuchformular zu CCS / NET zu beziehen (siehe Kapitel 1.2 der Mitteilung des BAFU)
Inhalt der Massnahme
Beschreibung der Massnahme
Massnahmentitel:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Projektname (max. 10 Zeichen, ohne Sonderzeichen):
Der Projektname oder das Projektakronym dient der eindeutigen Zuordnung und ist in jeglicher Korrespondenz bzgl. der Massnahme zwischen dem BAFU und dem Gesuchsteller anzugeben.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Kurzbeschreibung der Massnahme (max. 1000 Zeichen inkl. Leerschläge):
Diese Kurzbeschreibung ist zur Veröffentlichung bestimmt. Eine detaillierte Massnahmenbeschreibung ist als Beilage mit dem Gesuch einzureichen. Die Form der Massnahmenbeschreibung ist frei.

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Detaillierte Massnahmenbeschreibung als Anlage:
Geben Sie den Namen der beigefügten Datei an, in der die Massnahme ausführlich beschrieben wird.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Wirkungsdauer der Massnahme
Der Umsetzungsbeginn der Massnahme ist grundsätzlich der Zeitpunkt, ab welchem die Umsetzung des Projekts aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr gestoppt werden kann («point of no return»). Dies ist in der Regel dann der Fall, sobald erste grössere Anschaffungen getätigt werden, Kaufverträge über wesentliche Projektkomponenten unterzeichnet werden oder sich der Betreiber von Anlagen gegenüber Dritten oder intern massgeblich finanziell verpflichtet (siehe Kapitel 1.3 der Mitteilung des BAFU).
Gesuche können für Massnahmen eingereicht werden, deren Umsetzungsbeginn («point of no re-turn») in den kommenden zwei Jahren vorgesehen ist (siehe Kapitel 5.2 der Mitteilung des BAFU).
Datum Umsetzungsbeginn:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Dauer der Massnahmenumsetzung in Anzahl Monaten:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Als Wirkungsdauer gilt die erwartete Lebensdauer der Massnahme. Diese ist für die Wirtschaftlichkeitsberechnung zu berücksichtigen.
Wirkungsdauer in Anzahl Jahren:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Wenn die Massnahme voraussichtlich zu einem höheren Stromverbrauch führen wird, ist im Umfang des höheren Stromverbrauchs Strom aus nicht fossilen Quellen zu verwenden. Dies ist mit Herkunftsnachweisen zu belegen (siehe Kapitel 1.4 der Mitteilung des BAFU).
Es ist ein höherer Stromverbrauch zu erwarten: 
[bookmark: _Hlk215665061]Ja ☐ / Nein ☐
Beschreibung der Veränderung des Stromverbrauchs und Erklärung der Verwendung von Strom aus nicht fossilen Quellen:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Wesentlicher Beitrag an die Dekarbonisierung
Das BAFU lehnt Gesuche ab, wenn die Massnahme keinen wesentlichen Beitrag an die Dekarbonisierung leistet. Nachfolgend ist zu beschreiben, wie die Massnahme zur Dekarbonisierung der Anlage oder der Prozesse beiträgt (siehe Kapitel 2.3 der Mitteilung des BAFU).
Beschreibung wesentlicher Beitrag:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Hiermit bestätige ich, dass die Massnahme nicht unter eine der in Kapitel 1.2 der Mitteilung des BAFU aufgeführten Kategorie von Massnahmen fällt, die keinen wesentlichen Beitrag an die Dekarbonisierung leisten.
Verlagerung von Treibhausgasemissionen ins Ausland
[bookmark: _Hlk193957017]Angabe, ob die im Rahmen der Teilnahme am EHS definierten Zuteilungselemente, die von der Massnahme betroffen sind, gemäss Anhang 9 Ziffer 3 der CO2-Verordnung als von einer Verlagerung der Treibhausgasemissionen ins Ausland (Carbon Leakage) gefährdet gelten oder nicht (siehe Kapitel 2.9 der Mitteilung des BAFU). 
[bookmark: _Hlk197972326][bookmark: _Hlk197972371][bookmark: _Hlk211860701]Eine Gefährdung von Carbon Leakage liegt vor: Ja ☐ / Nein ☐
Beschreibung Sektor oder Teilsektor (gemäss des Beschlusses 2019/708/EU):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
NACE- oder Prodcom-Code (gemäss des Beschlusses 2019/708/EU):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Kosten und Wirtschaftlichkeit der Massnahme
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Es ist zwingend eine Wirtschaftlichkeitsanalyse und die Berechnung der Rentabilität der Investition (Return on Investment) durchzuführen und dem Gesuch beizulegen. Die Form der Berechnung ist frei, dabei sind die Vorgaben gemäss Kapitel 2.4 der Mitteilung des BAFU einzuhalten. Bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse sind die zukünftig voraussichtlich erzielten Gewinne aus dem Verkauf von Emissionsrechten zu berücksichtigen. 
☐	Hiermit bestätige ich, dass die Wirtschaftlichkeitsanalyse als Beilage eingereicht wurde.
Besteht eine Rentabilität der Investition von über 10 Prozent, werden die Gesuche in der Prioritätenordnung im entsprechenden Kriterium in der Regel mit Null bewertet, bzw. die Finanzhilfe wird gekürzt.
Rentabilität der Investition in Prozent:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Es ist zu beschreiben, dass die Finanzhilfe der entscheidende finanzielle Anreiz für die Umsetzung der Massnahme ist, oder auf Grund der Finanzhilfe z.B. die Massnahme schneller oder in einem anderen Umfang umgesetzt werden kann als ohne Finanzhilfe. Im Fall, dass ein Gesuch um eine Finanzhilfe trotz einer Rentabilität von über 10 Prozent eingereicht wird: Von der Bewertung mit Null Punkten oder einer Kürzung der Finanzhilfe kann das BAFU absehen, wenn der Betreiber von Anlagen transparent und nachvollziehbar darlegt, dass trotz einer Rentabilität von über 10 Prozent eine Finanzierung der Massnahme ohne Finanzhilfe nicht möglich ist.
Nachweis dass die Umsetzung der Maßnahme ohne die beantragte Finanzhilfe nicht möglich ist:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Die für die Wirtschaftlichkeitsberechnung getroffenen Annahmen und Methoden müssen realistisch und konservativ sein und auf aktuellen und zuverlässigen Quellen beruhen, so dass die Rentabilität der Investition nicht unterschätzt wird. Wo Unsicherheiten bestehen, sind diese zu beschreiben und der Umgang damit ist zu begründen.
Beschreibung Unsicherheiten:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Anrechenbare Kosten
Die Höhe der Finanzhilfe beträgt maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. Als anrechenbare Kosten gelten die für die wirtschaftliche und zweckmässige Umsetzung der Massnahmen unmittelbar notwendigen Investitionskosten. Die Berechnung der anrechenbaren Kosten ist als Beilage Teil des Gesuchs. Die Form der Berechnung ist frei, dabei sind die Vorgaben gemäss Kapitel 2.5 der Mitteilung des BAFU einzuhalten und mindestens die nachfolgenden Kostenarten zu unterscheiden: aktivierbare Planungskosten, Investitionskosten für die einzelnen Bauteile, Installationskosten und Kosten für die Inbetriebnahme.
Anrechenbare Kosten als Betrag in CHF (100 Prozent):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Beschreibung welche Kosten in die Berechnung der anrechenbaren Kosten eingeflossen sind wie bspw. die aktivierbaren Planungskosten, die Investitionskosten der Bauteile, Installationskosten und Kosten für die Inbetriebnahme:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Die für die Berechnung getroffenen Annahmen und Methoden müssen realistisch und konservativ sein und auf aktuellen und zuverlässigen Quellen beruhen, so dass die anrechenbaren Kosten nicht überschätzt werden. Wo Unsicherheiten bestehen, sind diese auszuweisen und der Umgang damit ist zu begründen.
Beschreibung der Unsicherheiten:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Verhindern einer Überförderung
Eine gleichzeitige Förderung durch einen Kanton, eine Gemeinde oder anderweitige Dritte ist bei einer Förderung grundsätzlich zulässig, sofern daraus keine Überförderung (Förderung von mehr als 100 Prozent der anrechenbaren Kosten abzüglich Einsparungen) erfolgt. Dabei sind auch allfällige Einnahmen von im Zusammenhang mit geförderten Massnahmen ausgestellten Zertifikate nach freiwilligen Standards («Voluntary Carbon Market» VCM) sowie Erlöse und Einsparungen aus dem Handel mit Emissionsrechten zu berücksichtigen.
Wurden oder werden für die Umsetzung der Massnahmen Förderungen von Dritten (bspw. durch Kanton, Gemeinde, andere Dritte) beantragt (siehe Kapitel 4.2 der Mitteilung des BAFU)?
Ja ☐ / Nein ☐
Wenn ja, Liste der Dritten und jeweiliger beantragter Betrag in CHF:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Sind Einnahmen von im Zusammenhang mit geförderten Massnahmen ausgestellten Zertifikate nach freiwilligen Standards («Voluntary Carbon Market» VCM) vorgesehen?
Ja ☐ / Nein ☐
Wenn ja, Beschreibung der Zertifikate und Betrag in CHF:
Sie hier, um Text einzugeben.
Besteht eine Überförderung (Förderung von mehr als 100 Prozent der anrechenbaren Kosten), werden die Gesuche in der Prioritätenordnung im entsprechenden Kriterium mit Null bewertet, bzw. die Finanzhilfe wird gekürzt. 
[bookmark: _Hlk197974080]Es liegt keine Überförderung vor: 
Ja ☐ / Nein ☐

Beantragte Finanzhilfe
Die Finanzhilfen betragen höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten. Übersteigen die pro Stichtag eingereichten Gesuche um Förderung die für das entsprechende Kalenderjahr verfügbaren Mittel, werden alle Gesuche, welche die formellen und inhaltlichen Kriterien einhalten, anhand der Prioritätenordnung bewertet. Die Finanzhilfen werden dann auf die Massnahmen entsprechend ihrem Rang in der Prioritätenliste und dem verfügbaren Budget verteilt. Die Gesuche, die gemäss Prioritätenordnung die höchste Punktzahl erhalten, erhalten in der Regel die Finanzhilfe in der beantragten Höhe. 
Für die Priorisierung der Gesuche werden nicht die anrechenbaren Kosten betrachtet, sondern die beantragte Finanzhilfe. Diese können gleich oder niedriger als 50 Prozent der anrechenbaren Kosten sein (siehe Kapitel 2.8 der Mitteilung des BAFU).
Beantragte Finanzhilfe als Betrag in CHF:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Wirkung der Massnahme
Bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse (siehe Ziffer 3) sind die zukünftig voraussichtlich erzielten Gewinne aus dem Verkauf von Emissionsrechten zu berücksichtigen. Im Evaluationsbericht werden die Angaben zur Massnahmenwirkung mit der tatsächlichen Wirkung verglichen. Wurde die Wirkung um mehr als 20 Prozent überschätzt, wird die Finanzhilfe in der Regel anteilsmässig zurückgefordert.
Emissionsverminderung (Massnahmenwirkung)
Teil des Gesuchs ist eine Prognose der Treibhausgasemissionen der gesamten Anlage sowie eine Berechnung des jährlichen Umfangs der angestrebten Verminderung der Treibhausgasemissionen (Massnahmenwirkung) in Tonnen CO2eq. Die Form der Berechnung ist frei, dabei sind die Vorgaben gemäss Kapitel 2.6 der Mitteilung des BAFU einzuhalten. Für die Wirtschaftlichkeitsanalyse hat die Prognose über die Wirkungsdauer (erwartete Lebensdauer) der Massnahme zu erfolgen.
Prognose der Treibhausgasemissionen der gesamten Anlage für die ersten drei Jahre (36 Monate, nicht Kalenderjahre) nach der Massnahmenumsetzung in Tonnen CO2eq:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Berechnung der Massnahmenwirkung für die ersten drei Jahre (36 Monate, nicht Kalenderjahre) nach der Massnahmenumsetzung in Tonnen CO2eq:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Die für die Prognose und Berechnung getroffenen Annahmen und Methoden müssen realistisch und konservativ sein und auf zuverlässigen Quellen beruhen, so dass die Wirkungsberechnung nicht überschätzt wird. Wo Unsicherheiten bestehen, sind diese auszuweisen und der Umgang damit ist zu begründen.
Beschreibung der Unsicherheiten:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Anzahl Emissionsrechte
Abgeleitet von der angestrebten Emissionsverminderung (Massnahmenwirkung) ist die Anzahl Emissionsrechte anzugeben, die in Folge der Massnahmenumsetzung voraussichtlich weniger abgegeben werden müssen. Können keine Emissionsrechte verkauft werden, sind die eingesparten Ausgaben zu berücksichtigen, die durch die Verringerung der Anzahl Emissionsrechte, die erworben werden müssen, entstehen. Für die Wirtschaftlichkeitsanalyse hat die Prognose über die Wirkungsdauer (erwartete Lebensdauer) der Massnahme zu erfolgen.
Prognose der Anzahl Emissionsrechte, die in Folge der Massnahmenumsetzung für die ersten drei Jahre (36 Monate, nicht Kalenderjahr) nach der Massnahmenumsetzung weniger abgegeben werden müssen: 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Allfällige Änderungen der kostenlosen Zuteilung und der Abgabepflicht von Emissionsrechten, die zum Zeitpunkt der Gesucheingabe bekannt sind, sind zu berücksichtigen oder bestmöglich abzuschätzen. Sind Ihnen Änderungen bekannt, die berücksichtigt werden müssen? Ja ☐ / Nein ☐
Wenn ja, Beschreibung der Änderung und Beschreibung, wie diese in der Prognose berücksichtigt wurde:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Die für die Prognose getroffenen Annahmen und Methoden müssen realistisch und konservativ sein und auf zuverlässigen Quellen beruhen. Wo Unsicherheiten bestehen, sind diese auszuweisen und der Umgang damit ist zu begründen.
Beschreibung der Unsicherheiten:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Voraussichtliche Erlöse aus dem Handel mit Emissionsrechten
Für die Berechnung der voraussichtlichen Erlöse und Einsparungen aus dem Handel mit Emissionsrechten für die Wirtschaftlichkeitsanalyse wird für alle Gesuche einheitlich jeweils der durchschnittliche Zuschlagspreis der Versteigerungen von EU-Emissionsrechten durch EEX im vorangegangenen Kalenderjahr verwendet (siehe Kapitel 2.7 der Mitteilung des BAFU).
Die zu verwendenden Kosten pro Emissionsrecht werden vom BAFU jeweils Ende Januar publiziert.
[bookmark: _Hlk197974384]Für die Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden folgende vom BAFU publizierte Kosten pro Emissionsrecht verwendet: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Umweltwirkung der Massnahme und andere Auswirkungen
[bookmark: _Hlk216861942]Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt
Als Teil des Gesuchs sind Angaben zu den durch die Massnahme bedingten Veränderungen der Umweltbelastung während des gesamten Lebenszyklus der betroffenen Anlagen und Produkte zu machen (siehe Kapitel 2.10 der Mitteilung des BAFU). 
Beschreiben Sie, wie sich die Massnahme insgesamt an den Unternehmensstandorten, in der Lieferkette etc. auf die Umwelt (die Treibhausgasemissionen, den Verbrauch von natürlichen Ressourcen und andere Umweltaspekte) im In- und Ausland auswirkt. Beschreiben Sie, welche positiven und auch negativen Auswirkungen die Massnahme auf die Umwelt hat und welcher ökologische Nutzen mit der Massnahme neben der CO2-Reduktion erreicht werden kann. Stellen Sie plausibel und nachvollziehbar dar, welche Massnahmen ergriffen werden, um die Umweltauswirkungen zu reduzieren.
Beschreibung der Auswirkungen auf die Umwelt (alternativ Angabe der Dateibezeichnung die dem Gesuch beiliegt und in der die Auswirkungen beschrieben sind):
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Quantifizierung der Auswirkungen auf die Umwelt
Schätzen oder beschreiben Sie die wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt (Material-, Emissions-, Energieflüsse etc.), sowohl vor (Ist-Zustand) als auch nach der Umsetzung der Massnahme (Neuer Zustand), und dokumentieren Sie diese in der untenstehenden Stoffflusstabelle. Beschreiben Sie wenn möglich quantitativ, wie die Massnahmen den Verbrauch von natürlichen Rohstoffen, Materialien und Energie sowie die Emissionen insgesamt (d.h. an den Unternehmensstandorten, in der Lieferkette sowohl im In- und Ausland etc.) beeinflussen. Geben Sie die Mengen an, die sich auf den Bereich der Massnahme beziehen (wenn Sie beispielsweise mehrere Anlagen betreiben, geben Sie nur die Auswirkungen an, die mit der Anlage der Massnahme zusammenhängen). Die Mengen müssen auf ein Jahr umgerechnet werden. Bei einmaligen Auswirkungen (z. B. für die Umsetzung der Massnahme benötigte Materialien) muss die Menge durch die Wirkungsdauer (erwartete Lebensdauer) der Massnahme geteilt werden. 
Zeigen Sie auf, wenn aufgrund der Massnahme Prozessschritte ausgelagert werden oder wenn zusätzliche Prozessschritte dazu kommen. Geben Sie dies hier oder als Beilage zum Gesuch an.
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Beispieltabelle zur Quantifizierung der Auswirkungen auf die Umwelt (der aktuelle Status bezieht sich auf den Zustand vor der Umsetzung der Maßnahme und der neue Status auf den Zustand danach).

	Kategorie
	Beispiel des Umfangs
	Auszufüllende Felder in „Typ“
	Typ
	Einheit
	Menge aktueller Zustand
	Menge neuer Zustand

	Strom
	Für den Betrieb der ersetzten Anlage (aktueller Zustand) und der neuen, geförderten Anlage (neuer Zustand) erforderlicher Strom-verbrauch.
	Verwendete Stromart (z. B. Mix oder spezifische Quelle mit Schweizer Herkunftsnachweis)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	MWh/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	MWh/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	MWh/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Andere Energien
	Für den Betrieb der ersetzten Anlage (aktueller Zustand) und der neuen, geförderten Anlage (neuer Zustand) erforderlicher Energie-verbrauch.
	Verwendeter Brennstoff (z. B. Erdgas, Heizöl…)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	MJ/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	MJ/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	MJ/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Wasserverbrauch
	Für den Betrieb der ersetzten Anlage (aktueller Zustand) und der neuen, geförderten Anlage (neuer Zustand) erforderlicher Wasser-verbrauch.
	Kreislauftyp (offen oder geschlossen)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	m³/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Transport
	Transport zur Lieferung aktuell oder neu benötigter Verbrauchs-güter bzw. der geförderten Infrastruktur.
	Verwendetes Transport-mittel (z. B. LKW 16–32 t, Flugzeug…) und beförderte Ware (z. B. Verbrauchsmaterialien, Anlagen…)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	t*km/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..

	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	t*km/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..

	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	t*km/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Rohstoffe und Materialien
	Zusammensetzung und Verbrauch von Materialien durch die bisherige Anlage (aktueller Zustand) und die Anlage, die Gegenstand des Förder-antrags ist (neuer Zustand).
	Bezeichnung der verwendeten Rohstoffe und Materialien (z. B. Stahl, elektronische Komponenten…)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	kg/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	kg/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	kg/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Emissionen
	Direkte Emissionen in der Schweiz und im Ausland (einschliesslich Änderungen entlang der Lieferkette oder ausgelagerter Prozessschritte).
	Emissionsart (z. B. CO₂, CH₄, N₂O, H₂O, PM10…)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	kg/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	kg/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben..
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	
	
	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	kg/Jahr
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


Die Tabelle kann nach Bedarf um weitere Kategorien ergänzt werden, um zusätzliche Umweltwirkungen oder Veränderungen aufgrund der Massnahmen zu erfassen. Die Tabelle kann im Gesuchformular ausgefüllt oder dem Gesuch beigelegt werden.
Wenn sie beigelegt wird, ist der Name der beigelegten Datei anzugeben:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Zwischenziele (optional)
	Es können geeignete finanzrelevante Zwischenziele vorgeschlagen werden, die zu Teilauszahlungen vor Ende der Massnahmenumsetzung führen können. Zwischenziele können beispielsweise finanzwirksame Unterzeichnungen von Kaufverträgen über wesentliche Projektkomponenten sein (siehe Kapitel 2.12 der Mitteilung des BAFU).
Sind Zwischenziele vorgesehen? Ja ☐ / Nein ☐


Sofern Zwischenziele vorgesehen sind, ist der Umsetzungsstand zu definieren, der für eine Auszahlung erreicht sein muss. Eine Teilauszahlung ist in dem Umfang möglich, in dem bereits Kosten entstanden sind, höchstens aber von 80 Prozent des insgesamt verfügten Betrags. Eine detaillierte Beschreibung der Zwischenziele und auszuzahlenden Beträge sowie Auszahlungszeitpunkte ist als Beilage zusammen mit dem Gesuch einzureichen.
Sofern Zwischenziele vorgesehen sind, ist die Beschreibung in folgender, dem Gesuch beiliegender, Datei vorhanden:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Bestätigung und Unterschriften
Alle fristgerecht eingegangenen Gesuche werden anhand formeller und inhaltlicher Anforderungs- und Bewertungskriterien geprüft und beurteilt. Damit das Gesuch die formellen Kriterien einhält, ist das Einverständnis zu den folgenden Grundsätzen zu geben (Kasten markieren). Erfüllt ein Gesuch die formellen Kriterien nicht vollständig, gewährt das BAFU eine Nachfrist von in der Regel 2 Wochen für die Nachlieferung der fehlenden Unterlagen und Angaben. Wird die Nachfrist nicht eingehalten oder sind die formellen Kriterien weiterhin nicht erfüllt, kann nicht auf das Gesuch eingetreten werden. Der Betreiber von Anlagen wird durch das BAFU über das Nichteintreten informiert.
Inhalt Gesuch
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass das BAFU eine Präsentation des Gesuchs durch den Betreiber von Anlagen vorsehen kann (siehe Kapitel 3.2 der Mitteilung des BAFU).
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass das BAFU eine unabhängige Verifizierung der Massnahmenwirkung auf Kosten des Betreibers verlangen kann (siehe Kapitel 3.3 der Mitteilung des BAFU).
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass das BAFU eine unabhängige Verifizierung der anrechenbaren Kosten auf Kosten des Betreibers verlangen kann (siehe Kapitel 3.4 der Mitteilung des BAFU).
Änderungen
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass das BAFU unverzüglich über Änderungen informiert wird, die sich auf die Gewährung der Finanzhilfen auswirken können, sowie über administrative Änderungen.
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass mit dem BAFU unverzüglich Kontakt aufgenommen wird, wenn die Einhaltung der Verpflichtung gefährdet ist.
Berichterstattung
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass dem BAFU beim Erreichen von Zwischenzielen (sofern Zwischenziele vereinbart wurden) und nach Projektabschluss fristgerecht ein Bericht über den Stand der Umsetzung eingereicht wird (siehe Kapitel 6.2 der Mitteilung des BAFU).
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass dem BAFU drei Jahre nach der vollständigen Umsetzung der Massnahme ein Evaluationsbericht eingereicht wird. Im Evaluationsbericht werden die Angaben des Gesuchs mit der tatsächlichen Wirkung verglichen (siehe Kapitel 6.3 der Mitteilung des BAFU).
☐ 	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass das BAFU die Verifizierung des Evaluationsberichts auf Kosten des Betreibers verlangen kann (siehe Kapitel 3.3 der Mitteilung des BAFU). 
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird zur Kenntnis genommen, dass das BAFU unter Wahrung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses Informationen zu den geförderten Massnahmen veröffentlicht (siehe Kapitel 6.4 der Mitteilung des BAFU).
Auszahlung der Finanzhilfe
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird zur Kenntnis genommen, dass das BAFU die maximale Dauer zwischen der Zusage der Finanzhilfe und dem Beginn der Massnahmenumsetzung bzw. die maximale Dauer zwischen der Zusage der Finanzhilfe und dem Abschluss der Massnahmenumsetzung in der Verfügung festlegt.
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird zur Kenntnis genommen, dass die Auszahlung der Finanzhilfe nach Genehmigung der Berichte zur Erreichung Zwischenziel oder zum Projektabschluss erfolgt (siehe Kapitel 7.1 der Mitteilung des BAFU).
Nichteinhaltung der Verpflichtungen Und Rückforderung
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird bestätigt, dass die Berechnung der Massnahmenwirkung konservativ erfolgte und sicherstellen ist, dass die Wirkung mit hinreichender Sicherheit nicht überschätzt wurde.
☐	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird zur Kenntnis genommen, dass die Finanzhilfe nicht oder nur teilweise ausbezahlt oder ganz oder teilweise zurückgefordert wird, wenn die Verpflichtungen trotz Mahnung nicht oder nur mangelhaft erfüllt wird (siehe Kapitel 7.2 der Mitteilung des BAFU).
☐ 	Mit der Unterschrift dieses Gesuchs wird zur Kenntnis genommen, dass die Finanzhilfe in der Regel anteilsmässig zurückgefordert wird, wenn die Wirkung um mehr als 20 Prozent überschätzt wurde (siehe Kapitel 7.3 der Mitteilung des BAFU).
Unterschriften
Das vorliegende Gesuch muss durch den oder die zeichnungsberechtigten Vertreter gemäss Handelsregister unterschrieben werden. Mit der Unterschrift dieses Gesuches erklären die zeichnungsberechtigten Vertreter, dass die in diesem Formular und in den Beilagen gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. 
	Zeichnungsberechtigte Vertreter Gesuchsteller/in:

	Ort, Datum:
	
	Vorname Name:
	
	Unterschrift:

	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	



	Gesuchsteller/in (optional 2. Person):

	Ort, Datum:
	
	Vorname Name:
	
	Unterschrift:

	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	


Anhänge und Gesucheingabe
☐	Gesuchformular ist vollständig ausgefüllt (auf Beilagen wird nur dort verwiesen, wo es zulässig ist) und unterzeichnet
☐	Beilage 1: Beschreibung der Massnahme, Name der beiliegenden Datei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Beilage 2: Wirtschaftlichkeitsanalyse, Name der beiliegenden Datei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Beilage 3: Berechnung der anrechenbaren Kosten, Name der beiliegenden Datei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Beilage 4: Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt (sofern nicht direkt im Gesuch in Kap. 5 erfasst) , Name der beiliegenden Datei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Beilage 5: Quantifizierung der Auswirkungen auf die Umwelt (sofern nicht direkt im Gesuch in Kap. 5 erfasst), Name der beiliegenden Datei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Beilage 6: Beschreibung der Zwischenziele (sofern vorgesehen), Name der beiliegenden Datei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
☐	Beilage 7: weiteres, Name der beiliegenden Datei: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
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